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8.7 Ortsrecht der Gemeinde Timmendorfer Strand  

 

 

 

 

Entgeltordnung 
für das Schwimmbad 

in Niendorf/Ostsee 
 

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 26.September 2019 wird folgende 
Entgeltordnung erlassen: 

 

 

1.)Kartenregelung 

§ 1 
Entgelte 

1.a) Gäste aus den Orten Timmendorfer Strand/Niendorf/O.  die im Besitz einer gültigen Ostsee- 
Card  sind,  haben  während  ihres  Urlaubsaufenthaltes  die  Möglichkeit,  das  Schwimmbad  1  x 
kostenlos zu nutzen. 

 

1.b) Jahres-Ostsee-Cardinhaber haben insgesamt 2 x im Jahr die Möglichkeit, das Schwimmbad 
kostenlos zu nutzen. 

 

1.c) Diese Regelung gilt ausdrücklich für Übernachtungsgäste und nicht für Besitzer von Strand- 
kurkarten (Tagesgäste). 

 

1.d) Übernachtungsgäste aus den Orten Timmendorfer Strand / Niendorf/O. und Scharbeutz erhal- 
ten auf alle Einzeltarife eine Rabattierung von 30%. 

 

1.e) Gäste aus anderen Gemeinden erhalten nach Vorlage einer gültigen Ostsee-Card auf alle 
Einzeltarife eine Rabattierung von 20%. 

 

2.) Tageseinzelkarten  Tagesgast  Einheimischer Tagesgast 
   ohne Ostsee-Card mit Ostsee-Card 
 

2.a) 
 

Erwachsener 
 

5,00 € 
 

4,00 € 
30% 
3,50 € 

20% 
4,00 € 

2.b) Kinder bis zum 2. Jahr frei frei frei frei 
 Kinder und Schüler bis 2,00 € 2,00 € 1,40 € 1,60 € 
 

2.c) 
zu 18 Jahren 
Studenten, Auszubildende 

 

3,00 € 
 

3,00 € 
 

2,10 € 
 

2,40 € 
 

2.d) 
Bundesfreiwilligen Dienst 
Schwerbehinderte 

 

3,00 € 
 

2,10 € 
 

2,10 € 
 

2,40€ 
 

2.e) 
ab 100 % GdB 
Begleitung für 

 

frei 
 

frei 
 

frei 
 

frei 
 Schwerbehinderte     

 

3.) 
 

Kombikarten     

 

3.a) 
(2 Erwachsene mit Kinder 
3 Personen 

n bis 18 Jahren
10,00 € 

) 
9,00 € 

  

3.b) jede weitere Kind   1,50 € 1,50 €   

 

4.) 
 

12-er Karte     

 (1 Jahr gültig)     

4.a) Erwachsener 50,00 € 40,00 €   

4.b) Kinder und Schüler 20,00 € 15,00 €   

 

4.c) 
bis zu 18 Jahren 
Studenten, Auszubildende 

 

30,00  € 
 

25,00 € 
  

 

4.d) 
Bundesfreiwilligen Dienst 
Schwerbehinderte 

 

30,00 € 
 

25,00 € 
  

 ab 100 % GdB     
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4.e)  Begleitung  frei  frei 
 

5.) 30-er Karte  

 ( 2 Jahre gültig) 
5.a) Erwachsene 110,00 € 85,00 € 
5.b) 
5.c) 

Kinder und Schüler 
Studenten, 
Auszubildende 

  45,00 € 
  70,00 € 

45,00 € 
70,00 € 

 

5.d) 
Bundesfreiwilligen Dienst 
Schwerbehinderte 

 

70,00 € 
 

70,00 € 
 

5.e) 
ab 100 % GdB 
Begleitung 

 

frei 
 

frei 
 

6.) 
 

Jahreskarten   

6.a) Erwachsene 200,00 € 200,00 € 
6.b) Kinder und Schüler 100,00 € 100,00 € 
6.c) Studenten, 

Auszubildende 
125,00 € 125,00 € 

 

6.d) 
Bundesfreiwilligen Dienst 
Schwerbehinderte 

 

125,00 € 
 

125,00 € 
 ab 100 % GdB   

6.e)  Begleitung  frei  frei 
für Schwerbehinderte 

 

7.)  Gruppenbesucher  siehe Kombikarte 
(ab 15 Personen, für einmaligen 
Besuch, nur nach Vereinbarung 
begrenzt auf 1 Stunde) 

 

8.) Schwimmunterricht  

 inkl. Eintritt 
8.a) Unterricht für Anfänger 70,00 € 70,00 € 
 6 Einheiten    

 

8.b) 
Unterricht für  
Fortgeschrittene  

70,00 € 
 

70,00 € 
 

 für Kinder   

 

9.)  Hallenmiete 
1 Stunde = 60 min  80,00 €  80,00 € 
ohne Aufsicht 

§ 2 
Badezeit 

Die Badezeit ist unbegrenzt. 
 

§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Entgeltordnung tritt am 01.12.2019 in Kraft. 
Bisher ergangene Entgeltordnungen treten mit dem gleichen Tage außer Kraft. 

 

Ausgefertigt: 
Timmendorfer Strand, 29.09.2019  Gemeinde Timmendorfer Strand 

Der Bürgermeister 
- Wagner - 
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